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Hinweise
1. Rechtsgrundlagen
 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017, zuletzt geändert am 27.10.2025

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017, zuletzt geändert am 03.07.2023

 Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990, zuletzt geändert am 12.08.2025

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 23.10.2024

 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012, zuletzt geändert am 25.06.2025

 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010, zuletzt geändert am 20.01.2025

2. Bodendenkmalpflege

Es wird auf die Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen (§ 14 NDSchG) hingewiesen. Sachen oder Spuren, bei denen Anlass zu der
Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), sind unverzüglich  einer Denkmalbehörde, der Gemeinde
oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen.

Im Nahbereich des Plangebietes liegen mehrere bekannte Grabhügel, Urnengräber und weitere archäologische Fundstellen, so
dass auch für die Planungsfläche grundsätzlich mit dem Vorhandensein bislang unbekannter, archäologischer Funde und
Befunde gerechnet werden muss. Diese können Kulturdenkmäler gern. § 3, Abs. 1 und Abs. 3 darstellen, deren undokumentierte
Zerstörung gem. § 10 und § 13 NDSchG unzulässig wäre.

3. Bemaßung

Die graphischen Festsetzungen sind in der Planzeichnung nicht vollständig vermaßt. Die Planung liegt in digitaler Form vor, so dass
für alle Punkte UTM-Koordinaten vorhanden sind, die vom ÖbVl eindeutig in die Örtlichkeit übertragen werden können. In der
Planzeichnung können Maße abgegriffen werden.

Textliche Festsetzungen

I. Art der baulichen Nutzung

1. Das Sondergebiet �Freiflächen-Photovoltaik� dient der Errichtung von Photovoltaikanlagen und der zum Betrieb der
Module erforderlichen Nebenanlagen und Einrichtungen.
Folgende bauliche Anlagen und Einrichtungen sind zulässig:
▪ Solarmodule inklusive Unterkonstruktionen
▪ Technikstationen für elektrische Umformeranlagen sowie anderes technisches und elektrotechnisches Zubehör, wie
Trafostationen, Wechselrichter, Verkabelungen
▪ Container zur Materiallagerung
▪ Anlagen, die der Zwischenspeicherung, z.B. Speicher und Netzpuffer, und dem Transport des erzeugten Stroms dienen
▪ Zufahrten, Wendeplätze, Stellplätze, Wartungs-, Aufbauflächen und Einfriedungen
▪ Einrichtungen und bauliche Anlagen, die der Überwachung und dem Brandschutz dienen
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs.2 BauNVO)

2. Das Sondergebiet �Freiflächen-Photovoltaik� dient der Errichtung von Photovoltaikanlagen sowie den zu deren Betrieb
erforderlichen Nebenanlagen gemäß der textlichen Festsetzung I.1 als temporäre Herausnahme aus der
landwirtschaftlichen Nutzung, im Rahmen einer Zwischennutzung gem. § 9 Abs. 2 BauGB i.V. m. § 11 Abs. 2 BauNVO.
§ 9 Abs. 1 und 2 BauGB i.V. m. § 11 Abs. 2 BauNVO

II. Maß der baulichen Nutzung

1. Die in dem Sondergebiet �Freiflächen-Photovoltaik� festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt die maximal zulässige
Flächenüberstellung durch Photovoltaikmodule.
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 BauNVO

2. Für die Ermittlung der GRZ  ist die ausgewiesene Sondergebietsfläche maßgeblich. Dabei werden in diese hineinragende
Flächen mit Anpflanzungs- und Erhaltungsfestsetzungen einbezogen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 19 Abs. 3 BauNVO

3. In dem Sondergebiet "Freiflächen-Photovoltaik"   ist die Überschreitung der  zulässigen Grundfläche durch die
Grundflächen von Stellplätzen und Garagen gem. § 12 Abs. 1 BauNVO sowie Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO
nicht zulässig.
§ 9 Abs. 1 BauGB, § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO

4. In dem Sondergebiet "Freiflächen-Photovoltaik" sind außerhalb der Baugrenzen  Stellplätze und Garagen gem. § 12 Abs. 1
BauNVO sowie Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO nicht zulässig, mit Ausnahme von Zufahrten und Fahrflächen
sowie Zaunanlagen zur Sicherung der Freiflächen-Photovoltaikanlagen.
§9 Abs. 2 BauGB, § 23 Abs. 5 BauNVO

5. Der Abstand der Solarmodule zu der Geländeoberfläche muss durchschnittlich mindestens 80 cm betragen. Die Höhe
baulicher Anlagen darf höchstens 4,5 m betragen. Unterer Bezugspunkt der Höhenfestsetzung ist die gewachsene
Geländeoberfläche gemäß Plangrundlage.
Die Höhenbeschränkung gilt nicht für technische Aufbauten und für technische Anlagen zur Überwachung (Masten).
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO

III. Grünordnung, Naturschutz- und Landschaftspflege

1. In dem Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung: Freiflächen-Photovoltaik ist ein extensives Grünland durch
Einsaat von zertifiziertem Regiosaatgut für die Region "U1 - Nordwestdeutsches Tiefland" anzulegen. Die Aussaatstärke
beträgt 3 - 5 g/m². Die Fläche ist durch Schafbeweidung bei Dauerbeweidung mit maximal 0,3 GV/ha oder extensive
Mahd, maximal 2 mal im Jahr  zu entwickeln und zu pflegen. Die Mahd ist nur außerhalb der Brutzeit potentieller
Brutvogelarten von 01.08. bis 28/29.02. eines Jahres zulässig. Bei kurzzeitiger Beweidung ist ein höherer Besatz zulässig. Die
kurzzeitige Beweidung mit höherem Besatz ist erst ab dem 1. Juli eines Jahres zulässig (Schutz von Brutvogelarten).
Es ist eine insektenfreundliche Mähtechnik (z. B. Balkenmäher, Mäher mit Insektenscheuche mit einer Schnitthöhe von
8 cm) zu verwenden. Jährlich sind ca. 20 Prozent des Aufwuches als Altgrasstreifen über das Jahr hinweg ungemäht zu
belassen (Rotationsbrache). Die Altgrasstreifen sind erst bei der nächsten Mahd im Folgejahr mit zu mähen. Der Einsatz
von Düngemitteln und Pestiziden sowie das Mulchen sind unzulässig. Das anfallende Mahdgut ist von der Fläche zu
entfernen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

2. Auf der Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen, sowie von Gewässern "I" ist der innerhalb des Plangebietes ausgeprägte Gehölzbestand dauerhaft zu
erhalten. Dieser setzt sich aus 74 Stiel-Eichen und Birken mit Stammdurchmessern größer als 20 cm sowie Unterwuchs aus
Eichenjungwuchs, Vogelbeere, Schwarzem Holunder und Weißdorn zusammen. Außerdem ist der in das Plangebiet
ragende Kronenüberhang von 23 nördlich, außerhalb des Plangebietes stehenden Stieleichen dauerhaft zu erhalten. Bei
Abgang oder dem Erfordernis der Entnahme von einzelnen innerhalb des Plangebietes stehenden Bäumen mit
Stammdurchmessern größer 20 cm zur Verkehrssicherung ist eine artgleiche Ersatzpflanzung im Verhältnis 1:1, Qualität:
Hochstamm, 3 mal verpflanzt, 12 bis 14 cm Stammumfang,vor Ort vorzunehmen. Sukzessiver Gehölzaufwuchs ist
zuzulassen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB

3. Auf der Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen, sowie von Gewässern "II" ist der ausgeprägte Gehölzbestand dauerhaft zu erhalten. Dieser setzt sich aus
1 Stieleiche mit einem Stammdurchmesser größer 90 cm, 4 Birken mit Stammdurchmessern größer 30 cm, 2 Rosskastanien
mit Stammdurchmessern größer 25 cm sowie einem Unterwuchs aus Schwarzem Holunder, Faulbaum und Vogelbeere
zusammen. Bei Abgang oder dem Erfordernis der Entnahme von einzelnen Bäumen mit Stammdurchmessern größer 25
cm zur Verkehrssicherung ist eine artgleiche Ersatzpflanzung im Verhältnis 1:1, Qualität: Hochstamm, 3 mal verpflanzt,
12 bis 14 cm Stammumfang, vor Ort vorzunehmen. Sukzessiver Gehölzaufwuchs ist zuzulassen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB

4. Auf der Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen, sowie von Gewässern "III" , auf der Teilfläche 2, ist ein durchgehend dichtes Weidenufergehölz dauerhaft
zu erhalten. Da der Gehölzbestand dem Sichtschutz dient, ist das durchgängige Auf-den-Stock-Setzen unzulässig. Die
sukzessive Verjüngung ist zuzulassen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB

5. Auf der Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen, sowie von Gewässern "IV" ist der herein ragende Kronenüberhang von 17 südlich, außerhalb des
Plangebietes stehenden Stieleichen und 4 Rosskastanien  dauerhaft zu erhalten. Sukzessiver Gehölzaufwuchs ist im
Bereich der Fläche zuzulassen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB

6. Auf der Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen, sowie von Gewässern "II"  sind die vorhandenen Nester der Waldameise (Formica spec.) vor Zerstörung zu
schützen. In den Nestbereichen sind Baumaßnahmen,  Materiallagerung und Befahrung auszuschließen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB i.V. m. § 39 Abs. 2 und 3 BNatSchG

7. Auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern "1" ist eine dreireihige Baum-Strauch-
hecke aus standortheimischen Laubgehölzarten anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Anpflanzfläche darf auf
einer maximalen Breite von 8 m für eine Zufahrt unterbrochen werden. Der Mindestanteil von Bäumen an der Anzahl
anzupflanzender Gehölze beträgt 10%. Der Pflanzabstand innerhalb und zwischen den Reihen beträgt 1 m, zum
Straßenflurstück 3 m. Die Hecke ist mit einem Wildverbissschutz zu versehen.
Es sind Arten und Qualitäten der Pflanzenliste 1 zu verwenden. Bei Ausfall ist Ersatz im Verhältnis 1: 1 vorzunehmen.
§ 9 Abs.1 Nr. 25a Abs.6 BauGB

8. Auf der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern "2" ist eine dreireihige Baum-Strauchhecke aus
standortheimischen Laubgehölzarten anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der Mindestanteil von Bäumen an der
Anzahl anzupflanzender Gehölze beträgt 10%. Der Pflanzabstand innerhalb und zwischen den Reihen beträgt 1 m, zur
Baugrenze und Außenkante der Fläche jeweils  2 m. Die Hecke ist mit einem Wildverbissschutz zu versehen.
Es sind Arten und Qualitäten der Pflanzenliste 1 zu verwenden. Bei Ausfall ist Ersatz im Verhältnis 1: 1 vorzunehmen.
Die Hecken dürfen in Zuwegungsbereichen auf einer maximalen Länge von insgesamt 20 m unterbrochen werden.
§ 9 Abs.1 Nr. 25a Abs.6 BauGB

Pflanzenliste 1
Stiel-Eiche Quercus robur
Traubeneiche Quercus petraea
Hängebirke Betula pendula
Vogelbeere Sorbus aucuparia
Wildbirne Pyrus pyraster
Weißdorn Crataegus monogyna
Hasel Corylus avellana
Faulbaum Rhamnus frangula
Hundsrose Rosa canina
Schwarzer Holunder Sambucus nigra

Qualität: : Heister, 2 x verpflanzt, 150 - 200 cm Höhe Strauch, 2 x verpflanzt, 100 - 150 cm Höhe

9. Auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft "A" ist ein
Landschaftskorridor als Übergang zwischen dem Inneren des Waldes und der offenen Landschaft entlang des
nordwestlichen Waldrandes freizuhalten. Bauliche Anlagen sind unzulässig. Der in diesem Bereich ausgeprägte Bodentyp
"Tiefes Erdniedermorr" ist zu schützen. In die Fläche hineinragende Kronentraufen randlicher Bäume und Sträucher sind zu
schützen und zu erhalten.
Die Fläche ist durch Initialansaat mit  standortgerechtem gebietsheimischem Saatgut aus dem Ursprungsgebiet
"Norddeutsches Tiefland�  (z.B. "Göttinger Mischung") mit einer Aussaatstärke von 7 kg/ha für die Entwicklung einer
Mehrjährigen Blühbrache  einzusäen.
Zur Vermeidung der Verbuschung ist die Mahd im dreijährigen Rhytmus durchzuführen. Das Mahdgut ist von der Fläche zu
entfernen. Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden sowie das Mulchen sind unzulässig.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

10. Auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft "B", auf der
Teilfläche 3, wird der vorgezogene Ausgleich für den Verlust einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Feldlerche gemäß §
44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG erbracht. Die Umsetzung der CEF-Maßnahme erfolgt vor dem Eingriff, sodass die
Maßnahmenfläche zum Zeitpunkt des Eingriffs bereits ihre Wirksamkeit entfaltet hat.
Ziel der Maßnahme ist die Herstellung einer lückig bewachsenen, überwiegend niedrigwüchsig mehrjährigen Blühbrache.
Dafür ist die Einsaat mit standortgeeignetem, gebietsheimischem Saatgut aus dem Ursprungsgebiet �Nordwestdeutsches
Tiefland� vorzunehmen mit einer Aussaatstärke von 7 kg/ha (z.B. Göttinger Mischung). Jährlich ist im Zeitraum zwischen
dem 15.10. und dem 15.02. des Folgejahres wechselnd auf 50 % der Maßnahmenfläche eine Teilmahd oder ein
Teilumbruch durchzuführen. Das Mahdgut ist anschließend abzufahren. Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden
sowie das Mulchen sind unzulässig.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB i.V.m. § 44 BNatschG

11. Zur Umgehung vermeidbarer Tötungen und damit eines Verstoßes gegen das Tötungsverbot gemäß §44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG sowie zur Vermeidung erheblicher Störungen gemäß §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG und zur Wahrung des Schutzes
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist für die Ausführung der Bauvorbereitung und
die anschließende Bauphase eine zeitliche Begrenzung auf die Zeit zwischen dem 01.10. und dem 28.02. erforderlich. Von
dieser Zeitvorgabe kann abgewichen werden, wenn vor Beginn der Arbeiten durch eine fachkundige Person
sichergestellt wurde, dass durch die Aufnahme der Arbeiten keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände ausgelöst
werden (Tötungsverbot, Störungsverbot, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). Wird dabei eine Besiedelung
nachgewiesen, ist unverzüglich der Kontakt mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Uelzen herzustellen.
§ 9 Abs. 20 BauGB i.V. § 39 Abs. 5 und 44 BNatSchG

12. Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG ist außerhalb der getroffenen
Bauzeitenregelung (vgl. AV 1) während der Bauvorbereitung sowie der anschließenden Bauphase eine ökologische
Baubegleitung (ÖBB) von einer fachkundigen Person durchzuführen. Sofern Baumaßnahmen innerhalb eines Zeitraums
vom 01. März bis zum 15. Juli (Kernbrutzeit von Feldlerche und Schafstelze) durchgeführt werden, sind die Bauflächen
kurzfristig vor dem jeweiligen Baubeginn von der ÖBB in Augenschein zu nehmen, um das Auslösen
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG zu vermeiden. Die Überwachung der ÖBB ist schriftlich
festzuhalten. Bei (laufenden) Baumaßnahmen in der Zeit zwischen dem 01. März und dem 15. Juli ist im Abstand von 2
Kalenderwochen ein Kurzbericht über den Baufortschritt sowie die Einhaltung artenschutzrechtlicher Regularien
anzufertigen. In der Zeit zwischen dem 16. Juli und dem 30. September ist der Bericht im Abstand von 4 Kalenderwochen
zu verfassen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB i. V. m. § 44 BNatSchG

13. Sofern Baumaßnahmen innerhalb eines Zeitraums vom 01. März bis zum 15. Juli (Kernbrutzeit) durchgeführt werden, sind
zur Vermeidung der Zerstörung von Nistplätzen und Gelegen oder der Tötung von Individuen und der Störung von
Brutvögeln, zur temporären Abschreckung potenzieller Brutvögel, Vergrämungsmaßnahmen umzusetzen. Dafür sind in
dem Sondergebiet �Freiflächen-Photovoltaik� in einem Raster von ca. 25 m ca. 1,5 m hohe Stangen aufzustellen, an
denen jeweils 1,5 m lange, flatternde Absperrbänder zu befestigen sind. Bei einem beabsichtigten Baubeginn innerhalb
der Kernbrutzeit (01.03. � 15.07.) ist die Installation der Stangen bereits Anfang März vorzunehmen. Die Installation sowie
die fortlaufende Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahme ist durch die ökologische Baubegleitung (ÖBB) gemäß der
textlichen Festsetzung III.12. einmal wöchentlich zu überprüfen. Bei trotzdem erfolgter spontaner Ansiedlung von
Brutvögeln erfolgt eine Einzelfallprüfung in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises
Uelzen. Entsprechende Maßnahmen werden abgestimmt.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB i. V. m. § 44 BNatSchG

14. In dem Sondergebiet "Freiflächen-Photovoltaik" dürfen keine geschlossenen Wanderhindernisse entstehen. Daher sind
Vorkehrungen zu treffen, um das Entstehen entsprechender Zerschneidungs- und Barrierewirkungen zu vermeiden. Um
auch weniger mobilen Artengruppen oder Tierindividuen (Jungtiere) nach der Planungsrealisierung den Zugang zum
Plangebiet bzw. dessen Durchquerung zu ermöglichen, ist für die Durchlässigkeit von Kleintieren daher unter dem Zaun
ein 15 - 20 cm hoher Freiraum bis zur Geländeoberfläche zu belassen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB i. V. m. § 44 BNatSchG

Verfahrensvermerke

Planunterlage

Kartengrundlage: ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)

Maßstab: 1 : 1.000

Flurstücke: Teilflächen aus 54/4, teilweise 61/2, 4/6, Flur 1, Gemarkung Borg

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- 

und Katasterverwaltung, © 2024

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen Regionaldirektion

Lüneburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 18.09.2024 mit Ergänzungen vom
25.09.2025). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Uelzen, den ............................. ...................................

Vermessungsbüro
Josef Paffenholz

Planverfasserin

Der Bebauungsplan Nr. 102 "Solarpark Borg" wurde ausgearbeitet vom Büro Mehring, Stadt- und

Landschaftsplanung, Inhaberin Silke Wübbenhorst, Stadtkoppel 34, 21337 Lüneburg, Tel.: 04131-4004880,

mehring@slplanung.de

Lüneburg, den ......................... .............................

Planverfasserin

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rosche hat in seiner Sitzung am ....................... die Aufstellung des

Bebauungsplanes Nr. 102 "Solarpark Borg" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

am ....................... ortsüblich bekannt gemacht.

Rosche, den ......................... .............................

Gemeindedirektor

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Rosche hat in seiner Sitzung am .................... dem Entwurf des

Bebauungsplanes Nr. 102 �Solarpark Borg� und der Begründung zugestimmt und seine Veröffentlichung gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der Veröffentlichung wurden am ....................... ortsüblich bekannt

gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 102 �Solarpark Borg� mit der Begründung sowie wesentliche, bereits

vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen wurden vom ....................... bis einschließlich zum .............................

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB auf der Internetseite der Samtgemeinde Rosche veröffentlicht und im gleichen Zeitraum

im Rathaus der Samtgemeinde Rosche öffentlich ausgelegt.

Rosche, den ......................... .............................

Gemeindedirektor

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Rosche hat den Bebauungsplan Nr. 102 "Solarpark Borg" nach Prüfung der Stellungnahmen

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ........................ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung sowie die

dazugehörige Begründung beschlossen.

Rosche, den ......................... .............................

Gemeindedirektor

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr. 102 "Solarpark Borg" ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ............................. ortsüblich bekannt

gemacht worden. Der  Bebauungsplan Nr. 102 "Solarpark Borg"  ist damit am ............................ rechtsverbindlich

geworden.

Rosche, den ......................... .............................

Gemeindedirektor

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften

Innerhalb von einem Jahr nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes Nr. 102 "Solarpark Borg" ist die Verletzung von

Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen der Ergänzungssatzung nicht geltend gemacht worden.

Rosche, den ......................... .............................

Gemeindedirektor

Mängel in der Abwägung

Innerhalb von einem Jahr nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes Nr. 102 "Solarpark Borg" sind beachtliche

Mängel in der Abwägung nicht geltend gemacht worden.

Rosche, den ......................... .............................

Gemeindedirektor

Präambel

Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-

gesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Rosche in seiner Sitzung am ������� diesen Bebauungsplan Nr. 102

"Solarpark Borg" bestehend aus der Planzeichnung und den nachstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung sowie die

Begründung beschlossen.

Rosche, den ......................... .............................

Gemeindedirektor

Borg

Dörmte

Quelle:  Basemap grau Raster, Maßstab 1 : 20.000
© basemap.de / Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) im Auftrag der Länder 04/2024
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Teilfläche 2

Teilfläche 1

Planzeichenerklärung
(Planzeichenverordnung - PlanzV)

1.

1.4.2.

3.

3.5.

6.

6.2.

6.3.

13.

13.1.

13.2.2.

13.3.

15.

15.13.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Sonstige Sondergebiete
Zweckbestimmung: Freiflächen-Photovoltaik

(§ 11 BauNVO)

Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung:
Private Zufahrt

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
(mit bezeichnung)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen
und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen, sowie von Gewässern
(mit Bezeichnung)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im
Sinne des Naturschutzrechtes,
Europäisches Vogelschutzgebiet

(§ 9 Abs. 6 BauGB und § 22 BNatSchG)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

EVG

Nachrichtliche Übernahme:

Freiflächen-Photovoltaik

SO
2.

2.5.

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

GrundflächenzahlGRZ  0,7

13.2.1. Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (mit Bezeichnung)
(§ 9 Abs.1 Nr.25a Abs.6 und Abs.6  BauGB)

1

p

Darstellungen ohne Normcharakter

Anpassungen zum Entwurf:
� Streichung der 50 cm breiten privaten Grünflächen "p"
� Legende der Vermessung als "Darstellungen ohne

Normcharakter" in die Planzeicherklärung integriert
� Anpflanzfläche "1" von 6 m auf 8 m erweitert
� Ergänzung CEF-Maßnahme Feldlerche

(Maßnahmenfläche B in Teilfläche 3)
� Verkleinerung Sondergebiet in Bereichen mit Bodentyp

"Tiefes Erdniedermoor"
� Verkleinerung Sondergebiet in Bereichen mit

Erhaltungsfestsetzungen (I, II, IV) sowie im Bereich der
Anpflanzfläche 2

� Anpassung Baugrenzen westl. Bereich zum Erhalt der
Fahrspur

� Erweiterung Maßnahmenfläche "A" im Bereich mit
Bodentyp "Tiefes Erdniedermoor"

� Erweiterung der Erhaltungsfläche "IV" zum Schutz der
wertvollen Eichenreihe

� Ergänzung der Plangrundlage mit eingemessenen
Baumstandorten

� Ergänzung Leitungsrecht mit Schutzkorridor

Teilfläche 3

I

A
z.B.

z.B.

z.B.

ø=0,6m
Baumstandort (eingemessen) mit Stammdurchmesser

8.

8.

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdisch

15.5. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten von
Beregnungsverbänden zu belastende Flächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen

(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6  BauGB)

Private Grünflächenp

9.

9.

Leitungsnetz Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände mit
Angabe Rohrdurchmesser

Baumreihe (Signatur, keine Baumstandorte)


